
A[1708 n . Februar 10 . ]
ERKLAERUNG1 DES [ABTES VON ST . GALLEN] LEODEGAR[BUERGISSER IN

SACHEN TOGGENBURGER LANDRECHTSSTREIT]

"Wir haben aus Einem under herr burgermeister undt Rath Zu Zürich Namen unddt
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selbiger . . . Statt Jnsigel duen 10 . Febr . diss . . . Jahrs gefertigten Patents

ersehen müssen , wass massen auf ersuechen eines angemasten Landtraths beeder

Religionen des Landts Toggenburg attestiert worden , dass bey einer gewüssen

handlung , Krafft beyhanden habenten schrifften , Von den Jenigen Ehren Persöh¬

nen , welche Jn unserem Namen , dass geschafft behandlet , ein gantz frye undt

Ungehinderte Uebung genanter Evangelischer Religion in ermelten toggenburg

vorgeschlagen unndt angetragen worden . Gleich wie nun wir den standt Zürich

in sonderbahrer Fründt - Eydgnos : observants undt . . . achtbahrkeit halten , auch

unsers ermessens eben in der Zeit , da umb beylegung der Toggenburgischen strei-
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tigkeiten eine allgemeine Tagsatzung vor der Tür stehet , die bewegung disser

Matery sich nit allerdingen wohl einschickhen wil , undt wir daran gar nit gern

Kommen, die weilen aber ein solche Zulag nit allein an Unser Ehr gehet , undt

Unss ein schwäre Verantwortung gegen unser hocherer Obrigkait Zugezogen wer¬

de ; also Können wir nit underlassen mit disserm Contra Patent die öffentliche

erklärung gemeingklich thuon , dass in deme wir wie schon hievor Mundt : undt

schrifftl : die benambsung solcher Ehren Persohnen , die sich unsers Namens der

gleichen underfangen haben sollen , auch die erhellung solcher schrifften an-

gelegenlich und mit ernst begert , für uns aber , nach Ordnung der Wahrheit,

bezeüget , das wir von der gleichen gar nichts wissen , vil weniger andern sol¬

ches befohlen.

Massen wir dessen weder anschein noch Namen haben wollen , widerholen auch sol¬

ches ansinnen , undt begeren nachmallen , undt sindt dessen also gewärtig . Jn

Miteist vor aller weit einzüchten , so Krefftig wider sprechenten , als es von

Rechts unnd gewohnheits wegen , Jmmer sin soll , kan , undt mag . Dessen zu beur-

kundigung wir unser Abbteyl . Jnsigell hierfür trukhen , undt von unserer Cantz-

ley wegen underschreiben lassen " .

1)  Das Dokument trägt die Bezeichnung "N° 4 " .
2 ) s . AH 74/73
3 ) Nach dem 10 . Februar begann laut gedruckten EA erst am 1 . Juli 1708 eine

gemeineidg . Tagsatzung in Baden , nämlich die Jahrrechnung [s . EA VI 2,
1452 (Nr . 662 ) ] , an der auch der Landrechtsstreit [ s . ebenda 1453 c] be-



handelt wurde ; Beat Jakob  II . Zurlauben war an dieser Jahrrechnung
nicht Tagsatzungsgesandter von Stadt und Amt Zug.

Kopie , von der gleichen Hand wie AH 74/73 , vermutlich für Stadt - und Amtsrat
Beat Jakob II . Zurlauben bestimmt . - AH 74 , 224 v-225
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